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Zitat von Pakart

Ich will dem nichtmal widersprechen. Aber Wenn ich das annehme, reduziert sich doch
logischer Weise auch der Anspruch auf sonstige Entgeltbestandteile.

Das hatten wir doch weiter oben schon: Der §20 Abs. 3 Satz 4 TV-L normiert für diesen Fall,
dass sich die Sonderzahlung anhand des Beschäftigungsumfangs vor(!) der Elternzeit bemisst
und gerade nicht ebenfalls reduziert.

PS: Das Entscheidende ist, dass es sich hierbei nicht um "normale" Teilzeit, sondern um
elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung handeln muss.
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